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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Überprüfung der Einkünfte- 
erzielungsabsicht bei  
Objekten mit mehr als 250 qm 
Wohnfläche bei Vermietung 
an nahe Angehörige

Nach der ständigen Rechtsprechung, der auch 
die FinVerw folgt, kann bei einer auf Dauer 
angelegten Wohnungsvermietung grundsätz-
lich von einer Einkünfteerzielungsabsicht aus-
gegangen werden. Von Bedeutung ist dies 
dann, wenn z. B. wegen Instandhaltungs- oder 
Finanzierungskosten oder auch auf Grund der 
Abschreibung zeitweise bzw. gerade in den 
ersten Jahren nach Erwerb der Immobilie die 
Werbungskosten die Einnahmen übersteigen, 
also Verluste entstehen, die dann steuerlich gel-
tend gemacht werden. Besteht eine Einkünfte-
erzielungsabsicht (bzw. wird diese grundsätz-
lich angenommen), so können diese temporä-
ren Verluste bei der Einkommensteuer geltend 
gemacht und mit positiven Einkünften aus an-
deren Quellen verrechnet werden.

Für bestimmte Fallgruppen macht die Recht-
sprechung jedoch Ausnahmen von der grund-
sätzlichen Annahme einer Einkünfteerzielungs-
absicht bei auf Dauer angelegter Wohnungs-
vermietung, die es erfordern, für den Einzel-
fall die Einkünfteerzielungsabsicht durch eine 
Totaleinkünfteprognose glaubhaft zu machen. 
Dazu gehören besonders aufwendig gestaltete 
Wohnungen. Der BFH hat dies nun mit Ent-
scheidung vom 20.6.2023 (Az. IX R 17/21) dahin-
gehend konkretisiert, dass zu diesen Wohnun-
gen stets solche mit einer Grundf läche von 
mehr 250 qm gehören. In einem solchen Fall 
ist also – wenn Verluste erzielt werden – eine 
Totaleinkünfteprognose aufzustellen. In die-
ser muss der Stpf l. für den Zeitraum von 30 
Jahren die voraussichtlichen Einnahmen den 
voraussichtlichen Ausgaben gegenüberstellen 
und darlegen, dass über diesen Gesamtzeit-
raum die Gesamteinnahmen die Gesamtaus-
gaben übersteigen.

Im Streitfall vermieteten die Eltern (Stpfl.) drei 
Einfamilienhäuser mit Wohnflächen zwischen 
290,50 qm und 331 qm jeweils an ihre drei Kin-
der und deren Ehegatten. Infolge der Fremd-
finanzierung der Anschaffungskosten für die 
Objekte entstand ein Werbungskostenüber-
schuss, um dessen Anerkennung gestrit ten 
wurde.

 Praxistipp

Handlungsempfehlung: In solchen Fällen ist 
also eine Totaleinkünfteprognose für einen Zeit-
raum von 30 Jahren aufzustellen. Dabei sind 
dann auch Mietsteigerungen, ggf. absehbar sin-
kende Finanzierungsaufwendungen auf Grund 
auslaufender Fremdfinanzierung und regel-
mäßig anfallende Instandhaltungen zu berück-
sichtigen. Einschränkend hat der BFH aber da-
rauf hingewiesen, dass Mietsteigerungen nur 
berücksichtigt werden können, wenn sie im 
Streitjahr objektiv vorhersehbar sind oder (z. B. 
bei Staffelmietverträgen) bereits feststehen.

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten

Das BMF teilt mit Schreiben vom 28.12.2023 (Az. IV C 5 – S 2353/20/10004 :003) die Änderung 
der maßgebenden Beträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen 
für Umzüge ab 1.3.2024 mit. Insoweit gelten folgende Beträge – maßgeblich für die Ermittlung 
der Pauschalen ist der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts:

Ab 
01.03.2024

EUR

Ab 
01.04.2022

EUR

Höchstbetrag, der für die Anerkennung von Auslagen für den 
durch den Umzug bedingten zusätzlichen Unterricht für ein 
Kind des Berechtigten maßgebend ist

1.286 1.181

Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen

für den Berechtigten 964 886

zusätzlich für jede andere Person (Ehegatte, der Lebenspartner 
sowie die ledigen Kinder, Stief- und Pflegekinder, die auch 
nach dem Umzug mit dem Berechtigten in häuslicher Gemein-
schaft leben)

643 590

Für Berechtigte, die am Tage vor dem Einladen des Umzugs-
guts keine Wohnung hatten oder nach dem Umzug keine 
eigene Wohnung eingerichtet haben

193 177

Hinweis: An Stelle der genannten Pauschalbeträge nach dem Bundesumzugskostengesetz (BUKG) 
können auch die im Einzelfall nachgewiesenen höheren Umzugskosten als Werbungskosten ab-
gezogen werden. Ein Werbungskostenabzug entfällt, soweit die Umzugskosten vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstattet worden sind.

Zuwendungsempfängerregister beim Bundeszentralamt 
für Steuern freigeschaltet

Das Zuwendungsempfängerregister ist ein bundesweites, zentrales Register, das alle Organisatio-
nen umfasst, die gemeinnützig und dadurch berechtigt sind, Zuwendungsbestätigungen (Spenden-
quittungen) auszustellen. Über dieses öffentlich zugängliche Register können sich Interessierte 
über den Gemeinnützigkeitsstatus von Organisationen informieren. Im Zuwendungsempfänger-
register werden der Name der Organisation, die Anschrift, die steuerbegünstigten Zwecke nach 
der Abgabenordnung und das Datum zum letzten Freistellungs- oder Feststellungsbescheid an-
gezeigt. Das Register ist nun online verfügbar.

Zuständig für die Führung des Zuwendungsempfängerregisters ist das Bundeszentralamt für Steu-
ern. Die Eintragung erfolgt aktuell automatisch aus den Datenbeständen bei den Finanzämtern. 
Ausländische Organisationen können sich per elektronischem Antrag beim Bundeszentralamt 
für Steuern eintragen lassen. Die Daten zu den inländischen Zuwendungsempfängern werden 
von den Finanzämtern dem Bundeszentralamt für Steuern sukzessive automatisiert übermittelt. 
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Daher werden zum Start des Registers nicht sofort alle für das Zuwendungsempfängerregister 
berechtigten Organisationen angezeigt werden können.

Das Zuwendungsempfängerregister ist abrufbar auf: 
Bundeszentralamt für Steuern / Zuwendungsempfängerregister

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Gemeinnützige Körperschaften sollten den automatisch generierten Ein-
trag auf Richtigkeit prüfen. Es kann vorkommen, dass der Datenbestand des Finanzamtes eine fal-
sche Schreibweise des Namens der Körperschaft oder eine veraltete Adresse enthält. Dies würde 
dann auch Eingang in das öffentlich zugängliche Zuwendungsempfängerregister nehmen. Nach 
den verfügbaren FAQ müssen Datenänderungen beim zuständigen Finanzamt beantragt werden.

Erbschaftsteuerliche Begünstigung von Unternehmens- 
vermögen: BFH korrigiert Anwendung des 90 %-Einstiegstests

Die Übertragung von Unternehmensvermögen durch Schenkung oder im Erbfall ist grundsätzlich 
bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer begünstigt. Im günstigsten Fall wird der Erwerb vollständig 
von der Steuer freigestellt. Allerdings sind an diese Begünstigung mehrere Bedingungen geknüpft. 
Zunächst muss der sog. „90 %-Einstiegstest“ bestanden werden. Der Gesetzgeber will damit ver-
hindern, dass nichtunternehmerisches Vermögen (sog. Verwaltungsvermögen), wie z. B. Grund-
vermögen oder Kapitalvermögen, in dem Kleid eines Unternehmens begünstigt übertragen wird.

Zum Verständnis der Funktionsweise des 90 %-Einstiegstests sind zwei Aspekte von Bedeutung, 
nämlich zum einen die gesetzliche Abgrenzung des „Verwaltungsvermögens“ und zum anderen 
die Berechnung der Quote.

Als Verwaltungsvermögen zählt:

   Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und andere Forderungen (Finanzmittel) 
– insoweit auch alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – und daneben

   Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke (mit gewissen Ausnahmen);

   Kapitalgesellschaftsbeteiligungen, wenn die Beteiligungsquote 25 % nicht überschreitet,

   Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und 
Archive, Münzen, Edelmetalle usw.,

   Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen.

Die Ermittlung des 90 %-Tests erfolgt anhand der Formel Verwaltungsvermögen/Gesamtwert 
des übertragenen Betriebs.

Insoweit ist problematisch, dass das Verwaltungsvermögen ohne Kürzung um Schulden ein-
bezogen wird, der Gesamtwert des übertragenen Betriebs (vereinfacht: Unternehmenswert nach 
der erbschaftsteuerlichen Bewertung) aber unter Berücksichtigung der Schulden ermittelt wird. 
Rein rechnerisch können sich damit auch Quoten von deutlich über 100 % ergeben.

Diese Problematik tritt z. B. auch bei klassischen Handelsunternehmen auf. Dies kann an folgen-
dem Beispiel gezeigt werden:

Aktiva Passiva

Anlagevermögen 100
Eigenkapital  
(= Unternehmenswert) 100

Vorräte 300 Verbindlichkeiten 500

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 200

600  600 

In diesem Fall ist zu rechnen: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 200 / Unternehmens-
wert 100 = 200 %. Da die 90 %-Grenze überschritten ist, ist die Übertragung dieses Betriebs ins-
gesamt erbschaftsteuerlich nicht begünstigt.

Über einen solchen Fall hatte nun der BFH zu entscheiden. Mit Urteil vom 13.9.2023 (Az. II R 
49/21) hat dieser nun entschieden, dass

   die gesetzliche Regelung der Berechnung des 90 %-Tests dahingehend auszulegen ist, dass bei 
Handelsunternehmen, deren begünstigungsfähiges Vermögen aus Finanzmitteln in Form von 
Forderungen/liquiden Mitteln besteht und nach seinem Hauptzweck einer gewerblichen Tätig-
keit dient, für den 90 %-Einstiegstest die betrieblich veranlassten Schulden von den Finanz-
mitteln in Abzug zu bringen sind.

Dies sei aus systematischen und verfassungsrechtlichen Gründen geboten und widerspricht auch 
nicht dem Anliegen/Ziel des Gesetzgebers, durch den 90 %-Einstiegstest den Missbrauch der Be-
günstigung von Betriebsvermögen zu verhindern. Insoweit sei „zumindest bei typischen Handels-
unternehmen“ eine den Wortlaut eingrenzende Auslegung geboten. Im vorstehenden Beispielsfall 
wird also der 90 %-Test bestanden und die Übertragung des Betriebs ist grundsätzlich begünstigt.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Offen bleibt zum einen die Abgrenzung eines „typischen Handels-
unternehmens“. Im Übrigen betrifft diese Problematik aber vielfach auch andere Unternehmen, 
so dass eine Anwendung dieser Rechtsprechung über den Fall von Handelsunternehmen hinaus 
geboten scheint. Die Reaktion der FinVerw bleibt abzuwarten.

Interner Versorgungsaus-
gleich: Keine Besteuerung  
bei wirtschaftlicher Rücküber-
tragung einer übertragenen 
Versorgungsanwartschaft

Vereinbaren geschiedene Eheleute in einer no-
tariellen Scheidungsfolgenvereinbarung, dass 
der in Bezug auf eine Versorgungszusage des 
Ehemanns zu Gunsten der Ehefrau durch-
geführte interne Versorgungsausgleich in der 
Weise rückgängig gemacht werden soll, dass 
die Versorgungszusage wieder in voller Höhe 
gegenüber dem Ehemann zu erfüllen ist und er-
hält die Ehefrau im Gegenzug dafür eine wert-
haltige Gegenleistung, erzielt sie keine steuer-
baren Einkünfte, wenn ihr aus dem übertragenen 
Anrecht noch kein fälliger Anspruch zustand. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 10.10.2023 (Az. 
IX R 15/22) entschieden. Mithin lösen diese 
Vorgänge noch keine steuerlichen Folgen aus.

Im Urteilsfall bestand zu Gunsten des Ehemanns 
eine Versorgungszusage einer GmbH. Im in-
ternen Versorgungsausgleich als unmittelbare 
Folge der Ehescheidung wurde dieser Anspruch 
zur Hälfte der Ehefrau zugesprochen. In der so-
dann zwischen den Eheleuten abgeschlossenen 
Ehefolgevereinbarung erfolgte insoweit wieder 
eine vollständige Zuordnung zum Ehemann und 
im Gegenzug erhielt die Ehefrau entsprechende 
werthaltige Gegenstände (so das Miteigentum 
an zwei Grundstücken).

Der BFH bestätigte, dass die Ehefrau aus der 
notar iel len Scheidungsfolgenvereinbarung 
keine steuerbaren Einkünfte erzielt hat. Es lie-
gen weder Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit noch aus einem privaten Veräußerungs-
geschäft vor. Ebenso wenig wurde die Ehefrau 
für entgangene Einnahmen entschädigt.

Arbeitslohn floss schon deshalb nicht zu, weil 
der Versorgungsanspruch gegenüber der GmbH 
unverändert blieb. Mithin konnte auch kein Zu-
fluss des Versorgungsanspruchs gegeben sein. 
Die Stpfl. hat auch nicht über einen fälligen An-
spruch verfügt und dadurch den Lohnzufluss be-
wirkt. Es bestand kein fälliger Anspruch gegen 
die GmbH. Darüber hinaus erfolgte zwar im 
Rahmen der Scheidungsfolgenvereinbarung zu-
mindest wirtschaftlich eine Zurückübertragung 
der Versorgungsanwartschaft auf den Ehemann, 
für ein steuerpflichtiges privates Veräußerungs-
geschäft in Bezug auf die auf die Ehefrau über-
tragenen Miteigentumsanteile an den Grund-
stücken fehlte es jedoch an einer Anschaffung 
der Anwartschaft, da die Stpfl. diese unentgelt-
lich erworben hatte.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: In der Praxis können 
solche Scheidungsfolgevereinbarungen also 
ohne Steuerbelastung vereinbart werden. Im 
konkreten Fall sollte aber stets rechtlicher und 
steuerlicher Rat eingeholt werden.

Unterliegt Kuchenverkauf  
o. Ä. an Schulen und Kitas der 
Umsatzsteuer?

An Schulen oder K itas verkaufen of tmals 
Schülergruppen, Elterninitiativen, Förder-
vereine o. Ä. auf Schulfesten oder anderen Ver-
anstaltungen Kuchen, Pizza, Getränke o. Ä., um 
Einnahmen für Schul-/Klassenaktivitäten einzu-
nehmen. Insoweit stellt sich aktuell vermehrt die 
Frage, ob solche Aktivitäten der Umsatzsteuer 
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zu unterwerfen sind, was zur Folge hätte, dass 
aus dem erzielten Erlös Umsatzsteuer heraus-
zurechnen und an das Finanzamt abzuführen 
wäre. Insofern wären dann auch steuerliche Er-
klärungspflichten u. Ä. zu beachten.

Diese Fragen kommen aktuell insbesondere vor 
dem Hintergrund auf, da die Umsatzbesteuerung 
der öffentlichen Hand – und damit eben auch 
Schulen und Kitas in öffentlicher Trägerschaft 
– einem Wandel unterworfen ist:

   Nach früherem Recht war die öffentliche 
Hand im Grundsatz nicht als umsatzsteuer-
licher Unternehmer anzusehen und es galt 
nur unter best immten Bedingungen bei 
wirtschaftlichen Aktivitäten eine Umsatz-
steuerpf licht – so z. B. beim Betrieb eines 
öffentlichen Schwimmbades.

   Nach nunmehrigem Recht ist es genau um-
gekehrt: Die öffentliche Hand unterliegt, wie 
jeder andere Unternehmer, im Grundsatz der 
Umsatzsteuer und nur ausnahmsweise wird 
in bestimmten Fällen keine Umsatzsteuer er-
hoben. Insbesondere unterliegen hoheitliche 
Tätigkeiten, wie z. B. das Ausstellen eines 
Personalausweises, nicht der Umsatzsteuer.

Hinweis: Eine insofern neue gesetzliche Re-
gelung gilt nach aktuellem Gesetzesstand für 
die Kommunen verpflichtend ab dem 1.1.2025. 
Bis dahin kann wahlweise auch noch das bis-
herige Recht angewandt werden. Ob eine einzel-
ne Kommune oder andere Organisation bereits 
auf das neue Recht umgestellt hat, hängt vom 
Einzelfall ab.

Nach neuem Recht unterl iegt nun der Ver-
kauf von Kuchen oder Ähnlichem zum Anlass 
eines Schulfestes der Umsatzsteuer, wenn diese 
Aktivität der Schule als solche zuzurechnen ist. 
Insoweit ist maßgebend, wer nach außen hin 
auftritt. Die Aktivitäten können auch dann der 
Schule – bzw. dem Schulträger – zuzurechnen 
sein, wenn z. B. die Elternvertretung als Organ 
der Schule auftritt.

Organisiert aber eine einzelne Klasse auf dem 
Schulfest einen Kuchenstand und tritt diese 
dann z. B. auf als „Kuchenstand der 6c“ oder 
macht dies z. B. die Elternvertretung, so ist 
zu prüfen, ob insoweit ein umsatzsteuerlicher 
Unternehmer vorliegt. Hierbei gelten dann nicht 
die umsatzsteuerlichen Regeln für die öffent-
liche Hand, sondern die allgemeinen umsatz-
steuerlichen Regeln für Unternehmer. Im Einzel-
nen sind diese Regeln komplex, jedoch kön-
nen für den an dieser Stelle angesprochenen 
Fall vereinfachend folgende Grundregeln dar-
gestellt werden:

   Ein umsatzsteuerlicher Unternehmer wird nur 
dann angenommen, wenn eine nachhaltige 
Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen vor-
liegt. Wenn also eine Schulklasse oder eine 
Elterngruppe nur einmalig oder nur gelegent-
lich eine solche Verkaufsaktion durchführt, 
ist kein Unternehmer im umsatzsteuerlichen 
Sinne gegeben, so dass diese Tätigkeit nicht 
der Umsatzsteuer unterliegt.

   Dies kann anders sein, wenn z. B. der Förder-
verein regelmäßig solche Aktionen durch-
führt oder z. B. die Schülervertretung auf 
Dauer ein Schulbistro organisiert. Dann ist 
insoweit grds. ein umsatzsteuerlicher Unter-
nehmer gegeben.

   In diesen Fällen ist aber zu prüfen, ob die Klein-
unternehmerregelung angewandt werden 
kann. Die Umsatzsteuer wird grds. nicht er-
hoben, wenn der Umsatz im vorangegangenen 
Kalenderjahr 22 000 € nicht überstiegen hat und 
im laufenden Kalenderjahr 50 000 € voraus-
sichtlich nicht übersteigen wird.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung:  In Gesta ltungs-
fällen sollte die Reaktion des Gesetzgebers 
abgewartet werden. Offen ist, welche Voraus-
setzungen der Gesetzgeber vorgibt, so ob eine 
buchwertneutrale Übertragung nur bei völ-
lig beteiligungsidentischen Schwestergesell-
schaften möglich ist und ob Behaltefristen vor-
gesehen werden.

Aussetzung der Vollziehung 
gegen Grundstücksbewer-
tung nach dem neuen Grund-
steuer- und Bewertungsrecht 
(Bundesmodell) in zwei Fällen 
erfolgreich

Das FG Rheinland-Pfalz hat in zwei Verfahren 
des einstweiligen Rechtschutzes zu den Be-
wertungsregeln des neuen Grundsteuer- und 
Bewertungsrechts nach dem Bundesmodell 
entschieden, dass die Vollziehung der dort an-
gegriffenen Grundsteuerwertbescheide wegen 
ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit aus-
zusetzen ist. Die Streitfälle lagen wie folgt:

   Dem ersten Streitfall lag eine Grundsteuer-
wertfeststellung für ein Einfamilienhaus mit 
einer Wohnfläche von 72 qm zu Grunde. Nach 
dem Vortrag der Antragstellerin war das im 
Jahr 1880 errichtete Haus seit Jahrzehnten 
nicht renoviert worden und z. B. noch mit 
einer Einfachverglasung der Fenster ver-
sehen. Daher sei der gesetzlich normierte 
Mietwert pro Quadratmeter überhöht. Der 
Bodenrichtwert für das 351 qm große Grund-
stück war durch den zuständigen Gutachter-
ausschuss mit 125 €/qm ermittelt worden. 
Das Finanzamt wandte dennoch den gesetz-
lich normierten Mietwert an.

   Der zweite Streitfall betraf eine Grundsteuer-
wertfeststellung für ein Einfamilienhaus mit 
einer Wohnfläche von 178 qm, das im Jahr 
1977 bezugsfertig errichtet wurde. Der Boden-
richtwert für das 1 053 qm große Grundstück 
war durch den zuständigen Gutachteraus-
schuss mit 300 €/qm ermittelt worden. Nach 
dem Vortrag der Antragsteller könne dieser 
Bodenwert jedoch nur mit einem Abschlag 
von 30 % angewandt werden, weil ihr Grund-
stück auf Grund einer Bebauung in zwei-
ter Reihe, der Grundstückserschließung nur 
durch einen Privatweg und wegen einer be-
sonderen Hanglage nur eingeschränkt nutz-
bar sei. Das Finanzamt berücksichtigte den 
Bodenrichtwert gleichwohl ohne Abschlag.

Das FG setzte mit den beiden Eilbeschlüssen v. 
23.11.2023 die Vollziehung des gegenüber den 
Antragstellern ergangenen jeweiligen Grund-
steuerwertbescheids aus, weil nach summari-
scher Prüfung ernstliche Zweifel sowohl an der 
einfachrechtlichen Rechtmäßigkeit der einzel-
nen Bescheide als auch an der Verfassungs-
mäßigkeit der zu Grunde liegenden Bewertungs-
regeln bestünden. Die einfachrechtlichen Zweifel 
des Finanzgerichts betrafen v. a. Zweifel daran, 
dass die entscheidend in die Bewertung ein-
gef lossenen Bodenrichtwerte rechtmäßig zu 
Stande gekommen seien. Hierbei hat der Senat 
zum einen ernstliche Bedenken bezüglich der 
gesetzlich geforderten Unabhängigkeit der rhein-
land-pfälzischen Gutachterausschüsse geäußert, 
weil nach der rheinland-pfälzischen Gutachter-
ausschussverordnung Einflussnahmemöglich-
keiten nicht ausgeschlossen werden könnten.
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  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Im letztgenannten Fall 
ist anzuraten, dass eine steuerliche Beratung 
in Anspruch genommen wird, um zu klären, ob 
umsatzsteuerliche Pflichten bestehen.

Übertragung von Wirtschafts- 
gütern zwischen beteiligungs- 
identischen Schwester- 
Personengesellschaften im 
Betriebsvermögen zu Buch-
werten möglich

Die Regeln des Einkommensteuerrechts erlauben 
die buchwertneutrale – also ohne steuerliche 
Aufdeckung stil ler Reserven – Übertragung 
von Einzelwirtschaftsgütern u. a. aus einem 
Betriebsvermögen des Gesellschafters einer 
Personengesel lschaf t in das Vermögen der 
Gesellschaft sowie in das steuerliche Sonder-
betriebsvermögen, zwischen verschiedenen 
Sonderbetriebsvermögen oder auch aus dem 
Sonderbetriebsvermögen in das Vermögen der 
Gesellschaft und jeweils umgekehrt. Ausdrück-
lich nicht geregelt ist die Übertragung zwischen 
beteiligungsidentischen Schwester-Personen-
gesellschaften. Daher war die FinVerw stets 
davon ausgegangen, dass die Übertragung 
zwischen beteiligungsidentischen Schwester-
Personengesellschaften nicht steuerneutral er-
folgen kann.

Diese strittige Frage wurde bereits im Jahr 2013 
dem BVerfG zur Entscheidung vorgelegt. Nun 
hat das Gericht mit Urteil vom 28.11.2023 (Az. 
2 BvL 8/13) dahingehend entschieden, dass der 
Ausschluss der buchwertneutralen Übertragung 
zwischen beteiligungsidentischen Personen-
gesellschaften aus den Möglichkeiten, die das 
Einkommensteuerrecht zur buchwertneutralen 
Übertragung von Wirtschaftsgütern bietet, mit 
dem Grundgesetz unvereinbar ist. Solche Über-
tragungen sind nach dem Wortlaut und der Ent-
stehungsgeschichte der gesetzlichen Vorgabe 
nicht zum Buchwert möglich und werden gegen-
über den im Gesetz begünstigten Wirtschafts-
guttransfers benachteiligt. Dies verstößt gegen 
den Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG. 
Für die Ungleichbehandlung von Wirtschafts-
guttransfers zwischen beteiligungsidentischen 
Schwesterpersonengesellschaften sind keine 
sachlich einleuchtenden Gründe ersichtlich, 
die die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen 
vermögen.

Das Gericht gibt dem Gesetzgeber auf, rück-
wirkend für Übertragungsvorgänge nach dem 
31.12.2000 eine Neuregelung zu treffen. Die ak-
tuelle gesetzliche Regelung bleibt bis zu deren 
Inkrafttreten mit der Maßgabe anwendbar, dass 
die Vorschrift auch für Wirtschaftsguttransfers 
zwischen beteiligungsidentischen Personen-
gesellschaften nach dem 31.12.2000 gilt.

Hinweis: Das Gericht betont, dass eine Un-
gleichbehandlung nicht dadurch gerechtfertigt 
werden kann, dass im Einzelfall Ausweich-
gestaltungen die Steuermehrbelastung ver-
meiden können. Solche Ausweggestaltungen 
könnten nur dann berücksichtigt werden, wenn 
das betreffende Verhalten zweifelsfrei legal ist, 
keinen unzumutbaren Aufwand für den Stpfl. 
bedeutet und ihn auch sonst keinem nennens-
werten finanziellen oder rechtlichen Risiko aus-
setzt. Auch die durch § 6b EStG eröffnete Ge-
staltungsoption stelle die Ungleichbehandlung 
nicht infrage, denn dieser Weg besteht nur bei 
bestimmten Wirtschaftsgütern.
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Hinweis: Das FG hat insbesondere wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfragen 
die Beschwerde zum BFH zugelassen. Abzu-
warten bleibt daneben, ob und wie diese Rechts-
fragen in Hauptsacheverfahren geklärt werden.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Im Grundsatz sollte 
generell gegen Grundsteuerwertfeststellungen 
der Einspruch geprüft werden.

Immobilienveräußerung in-
nerhalb der Zehnjahresfrist: 
Steuerbefreiung wegen Eigen-
nutzung nur in engen Grenzen

Im Privatvermögen gehaltene Immobilien kön-
nen im Grundsatz nach einer zehnjährigen Halte-
dauer ohne steuerliche Belastung veräußert wer-
den. Erfolgt die Veräußerung dagegen inner-
halb der Spanne von zehn Jahren nach dem 
Erwerb, so wird ein Veräußerungsgewinn (und 
auch -verlust) grundsätzlich steuerlich erfasst. 
Insoweit gibt es aber eine wichtige Rückaus-
nahme (welche dann wieder zu einer steuer-
lichen Nichterfassung führt): Ausgenommen 
von der Besteuerung sind auch innerhalb des 
Zehnjahreszeitraums Immobilien, die

   im Zeitraum zwischen Anschaffung oder 
Fertigstellung und Veräußerung ausschließ-
lich zu eigenen Wohnzwecken oder

   im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wurden.

Die „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ er-
fordert eine tatsächliche Nutzung als Wohnung 
vom Stpfl. selbst. Die Immobilie muss vom Stpfl. 
allein, mit seinen Familienangehörigen oder ge-
meinsam mit einem Dritten bewohnt werden. 
„Eigene Wohnzwecke“ liegen nicht vor, wenn 
der Stpfl. die Wohnung einem Dritten entgelt-
lich oder unentgeltlich überlässt. Allerdings 
gilt die unentgeltliche Überlassung an Kinder, 
für die ein Anspruch auf Kindergeld oder einen 
Kinderfreibetrag besteht, als Selbstnutzung. 
Dagegen stellt die Überlassung an einen ge-
trennt lebenden Ehepartner oder an andere An-
gehörige (z. B. Eltern) keine Nutzung zu eige-
nen Wohnzwecken dar.

Diese Voraussetzung der „Selbstnutzung“ 
wird restriktiv ausgelegt, wie aktuelle Ent-
scheidungen zeigen:

Nutzung durch den geschiedenen Ehegatten

Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt 
nicht vor, wenn eine Nutzungsüberlassung 
(auch) an den geschiedenen Ehegatten erfolgt, 
wie der BFH mit Urteil vom 14.11.2023 (Az. IX 
R 10/22) bestätigt.

Zur endgültigen Vermögensauseinandersetzung 
übertrug die Kindesmutter im Rahmen der Ehe-
scheidung auf Grund der Scheidungsfolgen-
vereinbarung vom xx.xx.2014 ihren Miteigen-
tumsanteil an der Immobilie auf den Stpfl. Nach 
der Scheidungsfolgenvereinbarung stand der 
Kindesmutter jedoch das Recht zu, die Immobilie 
bis zum 31.12.2018 unentgeltlich zu nutzen. Mit 
notariellem Kaufvertrag vom xx.xx.2018 ver-
kaufte der Stpfl. die Immobilie.

Das FA berücksichtigte in Hinblick auf die Ver-
äußerung der Immobilie bei der Einkommen-
steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2018 Einkünfte aus einem privaten Ver-
äußerungsgeschäft, da der im Jahr 2014 im 
Rahmen der Scheidungsfolgenvereinbarung 

erworbene Miteigentumsanteil innerhalb der 
zehnjährigen Haltefrist veräußert wurde. Eine 
Steuerbefreiung wegen einer Eigennutzung des 
Stpfl. liege nicht vor. Dies bestätigte nun auch 
der BFH. Auch die Nutzung durch die Kinder 
konnte dem Stpfl. nicht als Eigennutzung zu-
gerechnet werden, da neben den Kindern zu-
gleich die Kindesmutter die Immobilie bewohnte. 
Eine Nutzung zu „eigenen Wohnzwecken“ liege 
nur vor, wenn unterhaltsberechtigte Personen – 
wie Kinder – typischerweise zur Lebens- oder 
Wirtschaftsgemeinschaft des Stpfl. gehören. 
Dies sei bei dauernd getrennt lebenden oder 
geschiedenen Ehegatten, die nicht mehr Teil 
einer Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft 
sind, nicht der Fall.

Überlassung an (Schwieger-)Mutter

Auch bei der Nutzungsüberlassung an die 
(Schwieger-)Mutter des Stpfl. liegt keine Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken vor, wie der BFH 
mit Urteil vom 14.11.2023 (Az. IX R 13/23) ent-
schied. Das Gericht bestätigt, dass die Über-
lassung an nahe Angehörige keine Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken in diesem Sinne ist.

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bei Ab-
trennung und Veräußerung eines unbebauten 
Teils des Wohngrundstücks

Der Tatbestand der Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken erstreckt sich nicht nur auf das Ge-
bäude, sondern auch auf den dazugehörigen 
Grund und Boden. Dies findet allerdings eine 
Grenze, wenn von dem Grundstück ein bislang 
nicht bebauter Teil abgetrennt und anschließend 
veräußert wird, wie der BFH mit Entscheidung 
vom 26.9.2023 (Az. IX R 14/22) herausstellt.

In zeit lichem Zusammenhang mit Verkaufs-
gesprächen veranlassten die Stpfl. die Teilung 
ihres Grundstücks. Das Flurstück 10/1 umfasst 
das bestehende Wohngebäude und die restlichen 
Freif lächen. Mit notariell beurkundetem Ver-
trag aus 2019 veräußerten die Stpfl. das Flur-
stück 10/2. Das FA sah insoweit ein der ESt zu 
unterwerfendes privates Veräußerungsgeschäft.

Der BFH bestätigt die Auffassung des FA. Zwi-
schen dem im Jahr 2014 angeschafften Flur-
stück 10 und dem im Streitjahr veräußerten Flur-
stück 10/2 besteht wirtschaftliche Teilidenti-
tät. Bei dem Flurstück 10/2 handelt es sich um 
eine unbebaute Teilf läche des ursprünglichen 
Flurstücks 10 und nicht um ein qualitativ ande-
res Wirtschaftsgut. Ein einheitlicher Nutzungs- 
und Funktionszusammenhang zwischen dem zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude und 
dem dazugehörenden Grund und Boden entfalle, 
soweit von dem bisher ungeteilten Wohngrund-
stück ein (unbebauter) Teil abgetrennt wird. 
Die beiden dadurch entstandenen Grundstücke 
seien in Bezug auf ihre „Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken“ jeweils getrennt zu betrachten.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Diese Rechtsprechung 
bestätigt, dass im Einzelfall sehr sorgfältig zu 
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prüfen ist, ob eine Grundstücksveräußerung 
innerhalb der Zehnjahresfrist der Einkommen-
steuer unterliegt.

Verfassungsmäßigkeit der 
Verlustverrechnungsbe-
schränkung bei Termin- 
geschäften zweifelhaft

Die steuerliche Geltendmachung von Verlusten 
aus Kapitalvermögen ist in mehrfacher Hinsicht 
beschränkt:

   Generell dürfen Verluste aus Kapitalvermögen 
nicht mit Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten ausgeglichen werden; diese mindern 
dann jedoch die Einkünfte, die der Stpf l. 
in den folgenden Veranlagungszeiträumen 
aus Kapitalvermögen erzielt. Das ist so, weil 
Kapitaleinkünfte im Grundsatz nicht dem nor-
malen Einkommensteuertarif, sondern der 
Abgeltungsteuer von 25 % unterliegen.

   Darüber hinaus dürfen Verluste aus Termin-
geschäften nur i. H. v. 20 000 € mit Gewinnen 
aus Termingeschäften und mit Einkünften 
aus Stillhalterprämien verrechnet werden; 
die nicht verrechneten Verluste können in 
den Folgejahren mit Gewinnen aus Termin-
geschäften bzw. Einkünften aus Stillhalter-
prämien verrechnet werden, jedoch in jedem 
Folgejahr jeweils nur bis zu einer Höhe von 
20 000 €.

Ein solcher Fall war nun strittig.

Das FG Rheinland-Pfalz hat nun in dem Be-
schluss vom 5.12.2023 (Az. 1 V 1674/23) in 
einem Verfahren betreffend die Aussetzung 
der Vollziehung ernstliche Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit der Verlustbeschränkung 
bei Termingeschäften gesehen. Einen sach-
lich rechtfer tigenden Grund für die mit der 
Einschränkung der Verlustverrechnung ver-
bundene verfassungswidrige Durchbrechung 
des Leistungsfähigkeitspr inzips kann das 
FG nicht erkennen. Selbst wenn der Gesetz-
geber solch spekulative Geschäfte besonders 
behandeln will, erscheint es jedenfalls nicht 
folgerichtig, dass spekulationsbedingte hohe 
Gewinne bei Zufluss voll zu versteuern sind, 
Verluste jährlich aber nur begrenzt und u. U. – 
je nach Lebenserwartung des Stpfl. – gar nicht 
anerkannt werden.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Eine Entscheidung im 
Hauptverfahren bleibt allerdings abzuwarten. 
In der Literatur werden jedenfalls ganz über-
wiegend verfassungsrechtliche Zweifel vor-
gebracht. Vergleichbare Fälle sollten also ver-
fahrensrechtlich offengehalten werden.


